








- 5 - 

Reinhaltung der Luft (TA Luft) bei ungestörtem Dauerbetrieb und höchster Emission zu 

erfolgen. Die Dauer jeder Einzelmessung beträgt eine halbe Stunde. 

3.4.8. Die Messungen zur Feststellung der Emissionen sind unter Einsatz von Messverfahren 

und Messeinrichtungen durchzuführen, die dem Stand der Messtechnik entsprechen. 

Die Emissionsmessungen sollen unter Beachtung der in der TA Luft — in der jeweils gülti-

gen Fassung — aufgeführten Richtlinien und Normen des VDI/DIN-Handbuches „Reinhal-

tung der Luft" und der darin beschriebenen Messverfahren durchgeführt werden. Steht 

ein Standardreferenzverfahren nach CEN-Norm zur Verfügung, so ist dieses Verfahren 

anzuwenden. Stehen keine genormten Messverfahren zur Verfügung, so ist das Mess-

verfahren mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen. 

Die Probenahme soll der DIN EN 152595 in der jeweils gültigen Fassung entsprechen. 

3.4.9. Über das Ergebnis der Messungen ist ein Messbericht zu erstellen. Der Messbericht soll 

Angaben über die Messplanung, das Ergebnis jeder Einzelmessung, die verwendeten 

Messverfahren, die Nachweisgrenzen der Messverfahren (Abgaskonzentrationsgrößen) 

und die Betriebsbedingungen, die für die Beurteilung der Einzelwerte und der Messer-

gebnisse von Bedeutung sind, enthalten. Hierzu gehören auch Angaben über Einsatz-

stoffe sowie über den Betriebszustand der Anlage und der Einrichtung zur Emissionsmin-

derung. Der Messbericht ist gemäß der VDI-Richtlinie 4220 Blatt 2 zu erstellen. 

3.4.10. Die Messberichte sind der Genehmigungsbehörde jeweils innerhalb von 12 Wochen 

nach Abschluss der Messung vorzulegen. 

3.4.11. Dem jeweiligen Messinstitut sind die für die Durchführung der Messung und die Erstel-

lung des Messberichts erforderlichen Anlagendaten sowie sie Auflagen dieses Beschei-

des bei der Festlegung des Messtermins bekanntzugeben. 

3.4.12. Die Ergebnisse der Emissionsmessungen durch den Hersteller bei Inbetriebnahme der 

Brenner-Wäscher-Einheiten sind der Genehmigungsbehörde vorzulegen. 

3.5. Lärmschutz 

3.5.1. Die Anlage ist entsprechend dem Stand der Lärmminderungstechnik zu betreiben. 

3.5.2. Defekte Aggregate, die zu erhöhten Lärmemissionen führen, sind unverzüglich in Stand 

zu setzen oder auszutauschen. 

3.5.3. Im Beschwerdefall hat die Betreiberin nach Aufforderung durch die Genehmigungsbe-

hörde beim Beschwerdeführer eine Lärmmessung von einer nach § 29b BlmSchG be-

kanntgegebenen Stelle durchführen zu lassen. Die Beurteilung der Schallimmissionen 

hat entsprechend der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) in der 

jeweils gültigen Fassung zu erfolgen. 

3.6. Abfallrecht 

Nach den Vorgaben der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeich-

nis-Verordnung — AVV) sind die nachfolgend aufgeführten anlagenspezifischen Abfälle wie 

folgt einzustufen: 





3.8. Arbeitsschutz/Sicherheitstechnik 

3.8.1. Prüfung der Explosionssicherheit vor lnbetriebnahme/Abnahmeprüfbescheinigung 

3.81.1. Die Anlagen sind gemäß § 15 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) jeweils vor 

der erstmaligen Inbetriebnahme und nach prüfpflichtigen Änderungen vor einer Wie-

derinbetriebnahme nach den Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 4.1 der BetrSichV genannten 

Vorgaben auf Explosionssicherheit zu prüfen. 

3.8.1.2. Die Abnahmeprüfbescheinigung zur Explosionssicherheit ist in Kopie dem Gewerbeauf-

sichtsamt zu übersenden. 

3.8.1.3. Die Prüfungen sind von einer zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) bzw. von einer 

befähigten Person nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 3.3 BetrSichV durchführen zu lassen. 

3.8.1.4. In diese Prüfung sind auch die Wirksamkeit technischer Schutzmaßnahmen nach § 7 

Abs. 7 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der Blitzschutz und Potentialausgleich 

sowie die Brandschutzmaßnahmen mit einzubeziehen. 

3.8.1.5. Prüfpflichtige Anlagen dürfen nur betrieben werden, wenn die vorgeschriebenen Prü-
fungen durchgeführt und dokumentiert wurden (vgl. § 4 Abs. 4 BetrSichV). 

3.8.1.6. Das Explosionsschutzdokument nach § 6 Abs. 9 Nr. 2 GefStoffV und die festgelegten 

Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zur Anlagensicherheit müssen zur Inbetriebnahme 

vorliegen. 

3.8.2. Wiederkehrende Prüfungen 

3.8.2.1. Die Anlagen sind gemäß § 16 BetrSichV mindestens alle sechs Jahre nach den in An-

hang 2, Abschnitt 3, Nr. 5 genannten Vorgaben der BetrSichV wiederkehrend auf Explo-

sionssicherheit zu prüfen. Hierbei sind das Explosionsschutzdokument und die Zonen-

einteilung zu berücksichtigen und zu prüfen, ob die erforderlichen Maßnahmen zum 

Brandschutz eingehalten sind. 

3.8.2.2. Zusätzlich sind Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen 

im Sinne der Richtlinie 2014/35/EU (ATEX) mit ihren Verbindungseinrichtungen als Be-
standteil einer Anlage in einem explosionsgefährdeten Bereich und deren Wechselwir-

kungen mit anderen Anlagenteilen wiederkehrend durch eine ZÜS oder durch eine zur 

Prüfung befähigten Person mindestens alle drei Jahre zu prüfen. 

3.8.2.3. Die Ergebnisse der Prüfungen sind aufzuzeichnen und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

3.9. Hinweise zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

3.9.1. Die Beauftragung eines Fachbetriebs nach § 62 AwSV zur Aufbringung des Beschich-

tungssystems wird empfohlen. Der ausführende Betrieb, einschließlich seiner Fach-

kräfte, muss für die Aufbringung des Beschichtungssystems zur flüssigkeitsundurchläs-

sigen Ausbildung der Rückhalteeinrichtung gemäß der Allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung/Allgemeinen Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik zum 
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Chemischen Synthese dar, da diese sich auf die Schutzgüter des § 1 BlmSchG auswirken 

kann (vgl. § 15 Abs. 1 BlmSchG). 

Im vorliegenden Fall bedarf die angezeigte Änderung keiner immissionsschutzrechtlicher Än-

derungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BlmSchG, da die hervorgerufenen nachteiligen Aus-

wirkungen auf die in § 1 BlmSchG genannten Schutzgüter offensichtlich gering sind und die 

Erfüllung der sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG ergebenden Anforderungen sichergestellt ist. 

§ 16 Abs. 4 Satz 1 BlmSchG räumt der Anlagenbetreiberin dennoch die Möglichkeit ein, eine 

Genehmigung zu beantragen. Insofern ist der Antrag der Solventum Germany GmbH vom 

05.08.2024 zulässig und entsprechend § 16 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 19 BlmSchG im vereinfachten 

Verfahren zu erteilen. 

3. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BlmSchG und 

einer auf Grund des § 7 BlmSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt 

werden und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der 

Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen (§ 6 Abs. 1 BlmSchG). 

Gemäß § 5 BlmSchG ist die genehmigungsbedürftige Anlage so zu errichten und zu betreiben, 

dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt 

schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erheb-

liche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen wer-

den können, 

Vorsorge gegen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 

erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik 

entsprechenden Maßnahmen, 

Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu verwertende Ab-

fälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden; Abfälle sind 

nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht möglich oder nicht zumutbar 

ist; die Vermeidung ist unzulässig, soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkungen führt 

als die Verwertung; die Verwertung und Beseitigung von Abfällen erfolgt nach den Vor-

schriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den sonstigen für die Abfälle geltenden 

Vorschriften, 

- Energie sparsam und effizient verwendet wird. 

Zur Beurteilung, ob die o.g. Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen und die sich aus den 

vorgenannten Rechtsvorschriften ergebenden Pflichten durch die Anlage erfüllt werden, wur-

den die unter I. genannten Fachstellen zur Abgabe einer fachlichen Stellungnahme aufgefor-

dert. Auf Grund der jeweils erteilten Zustimmungen zur beantragten Genehmigung der Anlage 

geht die Genehmigungsbehörde davon aus, dass bei Beachtung der unter Ziffer 3 genannten 

Nebenbestimmungen auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften im Sinne des § 6 Blm-

SchG der Anlage nicht entgegenstehen und damit gewährleistet ist, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für 

die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden sowie Vorsorge gegen 
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Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 

Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts so-

 

wie elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen.) Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebe-

gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 

Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-

gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-

 

chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

0) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 

keine rechtliche Wirkung! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-

fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vghlayern.de). 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 

vom 22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Immissionsschutz-

recht abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-

bung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Freundliche Grüße 


